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Vertragliche  Beziehungen entstehen dabei ausschließlich zw
ischen der Stadt 

H
ildburghausen als Reiseveranstalterin und dem

 Kunden. Alle Verträge zw
i-

schen den Parteien orientieren sich nach den nachfolgenden, für beide Seiten, 
gültigen Bedingungen.

2. G
egenstand

D
er G

egenstand der Stadtführung ergibt sich aus dem
 vereinbarten Rund-

gang, anderenfalls aus einer vom
 Stadtführer getroffenen Ausw

ahl aus der 
G

eschichte der Stadt und ihrer Sehensw
ürdigkeiten. D

ie Touristinform
ation 

H
ildburghausen 

verm
ittelt 

einen 
den 

Kundenw
ünschen 

entsprechenden 
Stadtführer. 

3. A
ngebotsum

fang und Preise
    - siehe Anlage -

4. Teilnehm
erzahl/G

ruppengröß
e

Bei Stadtführungen beträgt die m
axim

ale Teilnehm
erzahl 40 Personen pro 

G
ruppe.

5. D
auer

Sow
eit nichts anderes vereinbart w

urde, beträgt die D
auer einer regulären 

Stadtführung ca. 1 bis 1,5 Stunden.

6. Verspätung
Bei verspätetem

 Eintreffen der zu führenden G
ruppe ist der Stadtführer 

verpflichtet, eine W
artezeit von 30 M

inuten einzuhalten. In diesem
 Fall ist 

zw
ischen der G

ruppe und dem
 Stadtführer zu vereinbaren, ob die Führung 

entsprechend gekürzt oder die ursprüngliche D
auer der Führung eingehalten 

w
erden soll. Bei einer vorzeitigen Beendigung aufgrund Kundenverschuldens 

ist das vollständige Entgelt für die Leistung zu bezahlen. Bei Verspätung durch 
Verschulden des Kunden besteht kein Anspruch auf Verlängerung der anbe-
raum

ten Führungszeit.

7. A
bschluss des Vertrages

M
it der Anm

eldung einer Stadtführung, die schriftlich, per E-M
ail oder per

Telefax erfolgen kann, bietet der Kunde der Touristinform
ation H

ildburghau-
sen den Abschluss eines Vertrages an und zw

ar:
a) zur D

urchführung einer Stadtführung und
b) zur Verm

ittlung der Leistungen, sow
eit diese unter N

r. 3
gekennzeichnet sind, und deren Bezahlung.
D

er Vertrag kom
m

t m
it Zugang einer schriftlichen Buchungsbestätigung der 

Touristinform
ation H

ildburghausen zustande.

8. Leistungen
D

ie Leistungsverpflichtung der Touristinform
ation H

ildburghausen ergibt sich 
ausschließlich aus dem

 Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung m
it 

diesen allgem
einen G

eschäftsbedingungen. N
ebenabreden, die den Leis-

tungsinhalt erw
eitern, sind nur bei ausdrücklicher Bestätigung durch die Tou-

ristinform
ation verbindlich. Änderungen und Abw

eichungen vom
 vereinbar-

ten Inhalt des Vertrages, die nach Vertragsabschluss notw
endig w

erden, sind 
gestattet, sow

eit die Änderungen oder Abw
eichungen  nicht erheblich sind 

und nicht eine w
esentliche Änderung der Stadtführung bedingen.

9. Bezahlung
D

as Entgelt für die Stadtführung ist in der Touristinform
ation H

ildburghausen 
bzw

. im
 Stadtm

useum
 auf das Konto der Stadtverw

altung H
ildburghausen 

oder in bar im
 Voraus zu entrichten. Im

 Ausnahm
efall ist auch der Stadtführer 

zur Entgegennahm
e des Entgeltes für die Stadtführung berechtigt und ver-

pflichtet. D
er Stadtführer zahlt das Entgelt in voller H

öhe unverzüglich in der 
Touristinform

ation bzw
. im

 Stadtm
useum

 ein. Bei Bezahlung ist die Buchungs-
bestätigung m

it Angabe der genauen Personenzahl und m
it der U

nterschrift 
des Kunden vorzulegen.

10. H
aftung

D
ie Stadt H

ildburghausen haftet für Schäden des Bestellers und der Teilneh-
m

er aus grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Kör-
pers und der G

esundheit, im
 Ü

brigen jedoch nur für grobes eigenes Verschul-
den oder für grobes Verschulden des Stadtführers.

11. A
nerkennung der A

llgem
einen G

eschäftsbedingungen
D

er Besteller einer Stadtführung erkennt diese Bedingungen m
it der Auftrags-

erteilung an.

A
nlage

Angebotsum
fang und Preise für Stadtführungen in der Stadt H

ildburghausen
Angebot 

 
 

 
Führungspreis

. Stadtführungsgruppe bis 40 Personen 
80,00 ”

. Stadtführungsgruppe bis 25 Personen 
50,00 ”

(1) D
ie Stadt stellt der Freiw

illigen Feuerw
ehr eine Verlinkung auf ihrer Inter-

net-H
om

epage sow
ie eine Em

ail-Adresse kostenlos zur Verfügung.
(2) Für alle im

 Rahm
en der Ö

ffentlichkeitsarbeit vorgesehenen Veranstaltun-
gen der Freiw

illigen Feuerw
ehr und der Feuerw

ehrvereine stellt die Stadt H
ild-

burghausen die Räum
lichkeiten der Feuerw

ehrgerätehäuser unentgeltlich zur 
Verfügung.
(3) Ehrungen von Feuerw

ehrfrauen und Feuerw
ehrm

ännern ab 40-jähriger 
Zugehörigkeit zur Feuerw

ehr w
erden im

 Rahm
en des städtischen N

eujahrs-
em

pfangs durch den Bürgerm
eister vorgenom

m
en. Alle w

eiteren Ehrungen, 
Auszeichnungen und Beförderungen w

erden zu den Jahreshauptversam
m

-
lungen bzw

. Kam
eradschaftsabenden durch den Bürgerm

eister oder den 
Stadtbrandinspektor vorgenom

m
en.

(4) D
er Stadtbrandinspektor erhält einm

al im
 Jahr die M

öglichkeit, vor dem
 

Stadtrat in einer öffentlichen Sitzung einen Bericht über die Feuerw
ehr abzu-

geben. U
nberührt davon bleibt sein gesetzliches M

itw
irkungsrecht bei Einzel-

fallentscheidungen, die Belange der Feuerw
ehr betreffen. 

(5) D
ie Stadt und die Freiw

illige Feuerw
ehr laden den Stadtrat einm

al pro 
Legislaturperiode zu einer Begehung der Feuerw

ehrgerätehäuser ein. 
(6) D

ie Stadt unterstützt die N
achw

uchsw
erbung der Feuerw

ehr in den Schu-
len durch Bereitstellung von Fahrzeugen, Technik und Inform

ationsm
aterial. 

Einm
al jährlich (Som

m
erferien) führt die Stadt gem

einsam
 m

it der Feuerw
ehr 

einen „Info-Tag“ für Schüler der städtischen Schulen durch.

W
erbung bei den Arbeitgebern um

 Verständnis und U
nterstützung

des Feuerw
ehrgedankens

Stadt und Feuerw
ehr sind auf das Verständnis und auf das Entgegenkom

m
en 

der Arbeitgeber angew
iesen, w

elche Feuerw
ehrfrauen und Feuerw

ehrm
änner 

beschäftigen. D
aher m

uss sow
ohl durch die Feuerw

ehr als auch durch die 
Stadt bei den Arbeitgebern für dieses Verständnis gew

orben w
erden.

D
ies geschieht durch regelm

äßige Inform
ationen der Arbeitgeber über N

ot-
w

endigkeit und W
irken der Feuerw

ehr für die G
em

einschaft, verbunden m
it 

dem
 D

ank für Verständnis und U
nterstützung (evtl. m

it einem
 Schreiben zum

 
Jahresende).

W
enn erforderlich, erhalten die Arbeitgeber eine am

tliche Bestätigung über 
Einsätze der Kam

eraden durch die Verw
altung.

Besondere Vergünstigungen als Anerkennung für die Ausübung des Feuer-
w

ehrdienstes

(1) Feuerw
ehrfrauen und Feuerw

ehrm
änner der Einsatzabteilungen erhalten 

gegen Vorlage des Feuerw
ehr-D

ienstausw
eises beim

 Besuch städtischer Ein-
richtungen folgende Vergünstigungen:
-  W

erra-Sport- und Freizeitbad: Kindertarif   
- Sauna: Kindertarif
- Stadtm

useum
: freien Eintritt

- Bibliothek: gebührenfreie Jahreskarte 
(2) M

itglieder der Einsatzabteilungen erhalten auf Antrag eine Sonderparker-
laubnis für alle gebührenpflichtigen Parkplätze in der Stadt H

ildburghausen. 
D

ie Benutzung der Erlaubnis ist nicht übertragbar.
(3) Anfallende Kosten für erforderliche N

achuntersuchungen der Kraftfahrer 
(Führerscheinklasse C

 ab 50. Lebensjahr) w
erden durch die Stadt getragen.

(4) M
itglieder der Alters- und Ehrenabteilungen erhalten auf Antrag eine Son-

derparkerlaubnis für alle gebührenpflichtigen Parkplätze der Stadt H
ildburg-

hausen. D
ie Benutzung der Erlaubnis ist nicht übertragbar. 

(5) D
ie Jugendfeuerw

ehren erhalten im
 Rahm

en ihrer Ausbildung die M
ög-

lichkeit, vierm
al  

im
 Jahr das Freibad und vierm

al im
 Jahr die Schw

im
m

-
halle zu Trainingszw

ecken zu benutzen. D
ie N

utzung ist kostenfrei, die 
N

utzungsterm
ine sind rechtzeitig m

it dem
 Betreiber des „W

erra-Sport- und 
Freizeitbades“ abzustim

m
en.

(6) D
ie Stadt ehrt die Feuerw

ehrfrauen und Feuerw
ehrm

änner anlässlich von 
runden  G

eburtstagen und Jubiläen (ab 60. G
eburtstag).

(7) D
ie Stadt stellt den Feuerw

ehrvereinen zur Traditionspflege unentgeltlich 
Platz in den Feuerw

ehrgerätehäusern zur Verfügung (G
erätehaus H

ildburg-
hausen ein Traditionskabinett).
(8) Feuerw

ehrangehörige erhalten die M
öglichkeit, die Räum

lichkeiten der 
Feuerw

ehren für private Feierlichkeiten entsprechend der G
ebührenordnung 

m
it 50%

iger Erm
äßigung zu nutzen.

Stand Juli 2015

A
llgem

eine G
eschäftsbedingungen der Stadt H

ildburghausen für Stadt-
führungen
(Stadtratsbeschluss N

r. 296/2015 vom
 23.9.2015, veröffentlicht im

 Am
tsblatt 

N
r. 09/2015 vom

 14.11.2015)

1. Vertragspartner/Vertragscharakter
D

ie Stadt H
ildburghausen verm

ittelt über die Touristinform
ation H

ildburg-
hausen Stadtführer/-innen an interessierte Einzelpersonen und G

ruppen. 

Entschädigungspflichtigen beantragt w
ird (§ 44 Abs. 3 BauG

B). Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, w

enn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem

 die oben bezeichneten Verm
ögensnachteile eingetre-

ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt w
ird (§ 44 Abs. 4 BauG

B).
Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 N

r. 1 bis 3, in § 214 Abs. 2 sow
ie in 

§ 214 Abs. 3 Satz 2 bezeichneten Verfahrens- und Form
vorschriften w

erden 
unbeachtlich, w

enn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntm
achung der 

Satzung schriftlich gegenüber der G
em

einde unter D
arlegung des die Verlet-

zung begründenden Sachverhalts geltend gem
acht w

orden sind (§ 215 Abs. 
1 und 2 BauG

B, § 21 Abs. 4 ThürKO
).

H
ildburghausen, den 26.11.2015

H
olger O

bst
Bürgerm

eister 
 

Siegel
Stadt H

ildburghausen

A
usschreibung

D
ie Stadt H

ildburghausen  - als Eigentüm
er - verkauft (vorbehaltlich der Be-

schlussfassung des Stadtrates) folgendes G
rundstück:

Schw
anenteich in G

erhardtsgereuth
G

rundstück: Flur 6 Fl.-N
r. 69/1

G
röße:          10.151 m

²

Lage:
D

as G
rundstück befindet sich im

 O
rtsteil G

erhardtsgereuth und ist an den 
O

rtsfischereiverein H
ildburghausen e.V.  bis 31.12.2020 verpachtet.

D
as G

rundstück befindet sich außerhalb der Bodenrichtw
ertgrenze.

D
ie G

rundstücke außerhalb der Bodenrichtw
ertgrenze sind zum

 Teil als Acker 
oder G

rünland
m

it  0,40 – 0,45 ” a m
² bew

ertet.

D
as Kaufangebot richten Sie bitte m

it einer Kurzbeschreibung der vorgesehe-
nen N

utzung 
bis zum

  31.12.2015  
an die Stadtverw

altung H
ildburghausen,  Bauam

t, C
lara Zetkin-Str. 3, 

98646 H
ildburghausen.

H
ildburghausen, den 02.12.2015

H
olger O

bst
Bürgerm

eister     
Stadt H

ildburghausen

Richtlinie zur Förderung des Ehrenam
tes in der Freiw

illigen Feuerw
ehr 

H
ildburghausen und den O

rtsteilfeuerw
ehren

(Stadtratsbeschluss N
r. 292/2015 vom

 15.7.2015, veröffentlicht im
 Am

tsblatt 
N

r. 08/2015 vom
 2.10.2015)

Vorw
ort

D
ie Feuerw

ehren sind traditionell, in H
ildburghausen seit 1861, Einrichtungen, 

die dem
 Schutz der Einw

ohner dienen und die vom
 Engagem

ent der Bürger 
leben. G

eprägt sind sie von Freiw
illigkeit und Ehrenam

t. Feuerw
ehrfrauen und 

Feuerw
ehrm

änner engagieren sich beispielhaft  für die öffentliche Sicherheit 
und den Brandschutz. O

hne Freiw
illige Feuerw

ehren ist eine flächendeckende 
H

ilfe in N
otsituationen nicht m

öglich.
Stadt und Feuerw

ehr sind sich deshalb darüber einig, dass an dem
 Prinzip der 

Freiw
illigkeit und des Ehrenam

tes festgehalten w
erden soll. D

as heißt, dass der 
Feuerw

ehrdienst w
eiterhin freiw

illig erbracht w
ird und nicht m

it einer Vergü-
tung verbunden ist. G

esetzliche Entschädigungsansprüche stehen dazu nicht 
im

 W
iderspruch, da diese im

 Prinzip lediglich Verdienstausfall und Auslagen 
decken. So w

ie die Feuerw
ehrleute uneigennützig, verantw

ortungsbew
usst 

und einsatzfreudig ihren D
ienst gegenüber der Bürgerschaft tun, dürfen sie 

auch von der Bürgerschaft W
ertschätzung und Anerkennung erw

arten, denn 
freiw

illiges, im
 D

ienst der Allgem
einheit erbrachtes Engagem

ent lebt von öf-
fentlicher W

ertschätzung und Anerkennung. D
ies ist um

so w
ichtiger, da in 

den letzten Jahren der Altersdurchschnitt der W
ehr ständig nach oben ten-

diert und kaum
 Zuw

achs bei den aktiven Kräften der Einsatzabteilungen zu 
verzeichnen w

ar. D
a dies jedoch im

 H
inblick auf die Aufgabenerfüllung zum

 
Schutze der Bevölkerung unverzichtbar ist, haben Stadt und Feuerw

ehr fol-
gende Richtlinie zur Förderung des Ehrenam

tes in der Freiw
illigen Feuerw

ehr 
H

ildburghausen und in den O
rtsteilfeuerw

ehren  erarbeitet.

Aufw
ertung des Feuerw

ehrdienstes in der Ö
ffentlichkeit

D
ie Stadt ist zusam

m
en m

it der Feuerw
ehr für eine verbesserte Ö

ffentlichkeits-
arbeit und für eine dauerhafte Im

agew
erbung verantw

ortlich.
Entsprechende Vereinbarungen hierüber w

erden getroffen.

Beschluss-N
r. 363/2015 vom

 25.11.2015

Beschlussgegenstand:
Beantragung zur Förderung der Schw

im
m

halle "W
erra, Sport- und Freizeit -

bad" im
 Rahm

en des Investitionsprogram
m

es für die Förderung investiver 
Projekte des Bundes

Beschluss:
D

er Stadtrat beschließt die Beantragung zur Förderung der Schw
im

m
halle 

„W
erra, Sport- und Freizeitbad“ im

 Rahm
en des Investitionsprogram

m
s für 

die Förderung investiver Projekte des Bundes.

D
ie G

esam
tfinanzierung beträgt 1.568.954,30 ”.

Aufgrund der H
aushaltsnotlage der Stadt H

ildburghausen beantragt die Stadt 
H

ildburghausen eine 90 %
 Förderung des Bundes i.H

.v.  1.412.058,80 ”.
D

er Eigenanteil der Stadt beträgt som
it 156.895,43 ”.

 m
ehrheitlich angenom

m
en 

Ja: 18  N
ein: 0  Enthaltungen: 2  

H
olger O

bst
Bürgerm

eister 
 

Siegel
Stadt H

ildburghausen

Beschluss-N
r. 361/2015 vom

 2.12.2015

Beschlussgegenstand:
Ü

berplanm
äßige Ausgabe in der H

H
-Stelle 1120-658000

Beschluss:
D

er H
aupt- und Finanzausschuss beschließt eine w

eitere überplanm
äßige 

Ausgabe in der H
aushaltsstelle 1120-658000 in H

öhe von 4.500,00 EU
RO

.

D
ie D

eckung erfolgt aus der H
aushaltsstelle 1200-100000 – Verw

altungsge-
bühren.

einstim
m

ig angenom
m

en 
Ja: 7  N

ein: 0  Enthaltungen: 0  

H
olger O

bst
Bürgerm

eister 
 

Siegel
Stadt H

ildburghausen

Ö
ffentliche Bekanntm

achung
Inkrafttreten der 1. Ä

nderung des Bebauungsplanes für das W
ohngebiet 

„A
m

 G
eorgeneck“ in der G

em
arkung H

ildburghausen

D
er Stadtrat der Stadt H

ildburghausen hat am
 23.09.2015 in öffentlicher Sit-

zung m
it Beschluss-N

r.: 324/2015 die 1. Änderung des Bebauungsplans für 
das W

ohngebiet „Am
 G

eorgeneck“ in der G
em

arkung H
ildburghausen als 

Satzung gem
. § 10 BauG

B (in der derzeit gültigen Fassung) beschlossen. D
ie 

Begründung w
urde gebilligt.

D
ie Satzung besteht aus der Planzeichnung (Teil A) in der Fassung vom

 Sep-
tem

ber 2015 m
it ihren Festsetzungen (Textteil B). M

aßgebend für die Aus-
dehnung des G

eltungsbereiches ist der Lageplan auf der Planzeichnung in der 
Fassung vom

 Septem
ber 2015.

M
it Schreiben des Bauam

tes im
 Landratsam

t vom
 19.11.2015 und Az.: II-

60/3/Bl-Kra-174/15  w
ird bestätigt, dass das Verfahren ordnungsgem

äß 
durchgeführt w

urde. D
ie vorzeitige öffentliche Bekanntm

achung darf vorge-
nom

m
en w

erden (§ 21 Abs. 3 ThürKO
).

D
ie Satzung der Stadt H

ildburghausen über die 1. Änderung des Bebauungs-
planes für das W

ohngebiet „Am
 G

eorgeneck“ in der G
em

arkung H
ildburg-

hausen tritt m
it dieser Bekanntm

achung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauG
B i.V.m

. § 
21 Abs. 3 ThürKO

)

D
ie Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes für das W

ohngebiet 
„Am

 G
eorgeneck“ in der G

em
arkung H

ildburghausen m
it Begründung kann 

ab dem
 Tag der Bekanntm

achung bei der Stadtverw
altung H

ildburghausen, 
C

lara-Zetkin-Straße 3, w
ährend folgender Zeiten 

M
ontag .......................... 9.00 – 12.00 U

hr
D

ienstag ........................ 9.00 – 12.00 U
hr und 13.00 – 15.00 U

hr
M

ittw
och ....................... 9.00 – 12.00 U

hr
D

onnerstag .................... 9.00 – 12.00 U
hr und 13.00 – 19.00 U

hr
Freitag ........................... 9.00 – 12.00 U

hr 
von jederm

ann eingesehen w
erden. Auf Verlangen w

ird über den Inhalt Aus-
kunft erteilt. 

Für den Fall, dass durch eine städtebauliche Planung Verm
ögensnachteile im

 
Sinne der §§ 39 bis 42 BauG

B eintreten, können Entschädigungsansprüche 
geltend gem

acht w
erden. D

ie Fälligkeit der Ansprüche kann dadurch her-
beigeführt w

erden, dass die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
 


